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1. Das Aus- und Weiterbildungsprogramm der ISA wird ständig überarbeitet und den neuen Entwicklungen in 
Technik, Organisation und Gesetzgebung angepasst. Von daher kann es zu Abweichungen von dem in 
Prospekten dargestellten Stoffplan kommen. 

2. Das Dozenten - Team der ISA besteht aus Hochschullehrern, Lehrbeauftragten und erfahrenen Fachleuten aus 

der Wirtschaft. Die Auswahl erfolgt in Abstimmung mit dem Prüfungsausschuss, in dem die 
Beiratsmitglieder und die Kooperationspartner der ISA vertreten sind. Dennoch ist Fluktuation nicht 
auszuschließen. Die ISA behält sich vor, ersatzweise andere, ebenso qualifizierte Dozenten 
einzusetzen. Die ISA übernimmt für Inhalt und Aussage der Referenten keine Gewährleistung  

3. Die Lehrgänge finden an den im Lehrgangsprogramm ausgewiesenen Veranstaltungsorten statt. Zur Zeit sind 
das die Hochschule Bochum und die Hochschule Esslingen. 

4. Zeitpunkt, Seminarraum und Anfahrtsskizze werden den Teilnehmern rechtzeitig vor Beginn der 
entsprechenden Lehrgänge per Post oder E-Mail mitgeteilt. Die Lehrgangsunterlagen und der Stundenplan 
werden bei Lehrgangsbeginn übergeben. 
 

5. Die Anmeldefrist endet 3 Wochen vor Kursbeginn. Es wird ein Rücktrittsrecht von 14 Tagen nach Eingang der 
Anmeldung eingeräumt. Eine Stornierung nach dieser Frist wird mit 10% der Teilnehmergebühren, mindestens 
€ 30,-- berechnet. Buchungen, die nicht spätestens 7 Tage vor Lehrgangsbeginn schriftlich storniert werden, 
müssen voll bezahlt werden.  

 
6. Bei Abbruch des Lehrgangs oder wenn der Teilnehmer/die Teilnehmerin an der/den angekündigten Prüfung(en) 

nicht teilnimmt, werden Lehrgangs- und Prüfgebühren nicht zurück erstattet bzw. gutgeschrieben. 

7. Studenten müssen bei Anmeldung nachweisen, dass sie für die gesamte Dauer des Lehrgangs als  
Haupthörer(-in) an einer Hochschule bzw. Universität eingeschrieben sind (Studienbescheinigungen) 

8. Die ISA - Mitgliedschaft zahlt sich aus. 
Die Vorteile bei den Lehrgangsgebühren können auch in Anspruch genommen werden, wenn im 
Zusammenhang mit der Anmeldung die Beitrittserklärung erfolgt und die Mitgliedschaft mindestens ein 
Kalenderjahr Bestand hat. 
 Ausführliche Informationen über die ISA und alle Vorteile einer ISA - Mitgliedschaft stellt Ihnen die    
 Geschäftsstelle gern zur Verfügung. 


